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Vorbemerkungen
Im Ortsteil Steinbach soll entlang der 
Ruckertstraße in Ortsrandlage für 
einen bislang nicht bebauten Bereich 
zeitgemäßes Planungsrecht für Woh-
nen geschaffen werden. Für das über-
plante, aber noch nicht bebaute Ge-
biet liegt ein rechtskräftiger Aufbau-
plan mit Fluchtlinien vor, der in seiner 
geplanten Form nicht umgesetzt wur-
de und der beabsichtigten Planung 
nicht entspricht. Deshalb hat die Stadt 
Ottweiler beschlossen, für den be-
schriebenen Bereich einen Bebau-
ungsplan aufzustellen, der einen Lü-
ckenschluss zwischen den im Nordos-
ten und Südwesten gelegenen Be-
standsgebäuden ermöglicht. Dieser 
wird innerhalb seines Geltungsberei-
ches den Aufbauplan aus dem Jahr 
1958 ersetzen.

Zur planungsrechtlichen Umsetzung 
des Vorhabens „Auf‘m grünen Flur - 
Ruckertstraße“ wird ein Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gem. 
§ 13a BauGB aufgestellt, da das ge-
plante Vorhaben der Innenentwick-
lung dient und die Fläche kleiner als 
20.000 m2 ist.

Da der Flächennutzungsplan der Stadt 
die Fläche bereits als Wohnbaufläche 
darstellt, wird der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Ein Anschluss an das örtliche Ver-
kehrsnetz ist bereits vorhanden.

Von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB kann abgesehen wer-
den.

Mit der Erstellung des Bebauungspla-
nes wurde die Kernplan GmbH, Ge-
sellschaft für Städtebau und Kommu-
nikation, Kirchenstraße 12, in 66557 
Illingen beauftragt.



5Stadt Ottweiler - Bebauungsplan „Auf‘m grünen Flur - Ruckertstraße“	 www.kernplan.de

Grundlagen

Eigentumsverhältnisse

Der Geltungsbereich umfasst mehrere 
Parzellen. Diese befinden sich - mit 
Ausnahme einer teilweise im Gel-
tungsbereich liegenden öffentlichen 
Straßenparzelle - in Privateigentum.

Ziel der Planung

Im Ortsteil Steinbach soll entlang der 
Ruckertstraße in Ortsrandlage zeitge-
mäßes Planungsrecht für Wohnen ge-
schaffen werden. Für den überplanten 
Teilbereich wird daher ein Bebauungs-
plan aufgestellt. Die südöstlichen Flä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches 
werden entsprechend des bestehen-
den ökologischen Zustandes als Flä-
chen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzt.

Begrenzung des räumlichen 
Geltungsbereiches 

Im nördlichen Bereich wird der Gel-
tungsbereich durch die Ruckertstraße 
bzw. die angrenzende Wohnbebauung 
begrenzt. Im Westen grenzt vorhande-
ne Bebauung an den Geltungsbereich. 
Südlich verläuft ebenfalls die Ru-
ckertstraße, die auf der Höhe des Gel-
tungsbereiches in einen Feldwirt-
schaftsweg übergeht. Im Osten schlie-
ßen Streuobstwiesen an das Grund-
stück an.

Die genauen Grenzen des Geltungs-
bereiches sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.

Rahmenbedingungen

Nutzung des Plangebietes 
und Umgebungsnutzung

Das Plangebiet wurde bisher extensiv 
landwirtschaftlich genutzt (Heumahd).

Im Norden, Westen und Süden gren-
zen Wohngebäude an das Grund-
stück. Östlich des Geltungsbereiches 
liegen Nutzgärten.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die nördlich 
verlaufende Ruckertstraße an das ört-
liche Verkehrsnetz angeschlossen.

Infrastruktur

Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ist durch das bestehende Wohngebiet 
bereits vorhanden, entlang der Parzel-
lengrenze zur Ruckertstraße verläuft 
eine Versorgungsleitung der Wasser-
versorgung Ostsaar GmbH.

Lage im Raum, o. M.; Quelle: ZORA, LKVK des Saarlandes
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Übergeordnete landespla-
nerische Planungsvorgaben

Landesentwicklungsplan (LEP), 
Teilabschnitt Siedlung

Im Landesentwicklungsplan, Teilab-
schnitt Umwelt vom 13.7.2004 wer-
den für das Plangebiet keine besonde-
ren Festlegungen getroffen.

Es gelten folgende wesentlichen sied-
lungsstrukturellen Zielsetzungen:

„(Z 32) Die Inanspruchnahme er-
schlossener Bauflächen hat Vorrang 
vor der Ausweisung und Erschließung 
neuer Wohnbauflächen. Vorhandene 
Wohnbaulandreserven in Baulücken 
sind auf den festgelegten örtlichen 
Wohnungsbedarf anzurechnen. Im 
Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung kann daher nur der darüber 
hinausgehende Wohnungsbedarf dar-
gestellt bzw. festgesetzt werden.“

„(Z 33) Für die Ermittlung des ört-
lichen Bauflächenbedarfs ist seitens 
der Gemeinden insbesondere der 
Nachweis über die in den Gemeinden 
und Gemeindeteilen vorhandenen, 
örtlichen Baulücken im Sinne dieses 
Landesentwicklungsplanes sowie 
über die Siedlungsdichte (Wohnun-
gen je Hektar Bruttowohnbauland) zu 
führen und im Rahmen der Bauleit-
planung der Landesplanungsbehörde 
vorzulegen.“

Die vorliegende Planung entspricht 
dem Ziel 32 , da es sich um die Ent-
wicklung von Wohnbauflächen inner-
halb der Ortslage handelt, welche be-
reits erschlossen sind.

Das parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes durchgeführte Teilauf-
hebungsverfahren des Aufbauplanes 
mit Fluchtlinien „Auf’m grünen Flur“, 
Auf der Neuwieshohl“, umfasst nach 
altem Rechtsstand insgesamt eine Flä-
che von 5,2 ha mit der Möglichkeit der 
Errichtung von 13 Einzelhäusern im 
aufgehobenen Teilbereich. Der neue 

Bebauungsplan „Auf’m grünen Flur – 
Ruckertstraße“ hat eine Fläche von ca. 
1,3 ha, die sich gliedert in 5.300 m² 
wohnbaulich zu nutzende Fläche und 
7.700 m² Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft. Die eigent-
liche überbaubare Fläche beträgt ca. 
2.500 m² mit einer Frontlänge von ca. 
95 m, was einer Bebauungsmöglich-
keit von vier Einzelhäusern entspricht.

Eine aktuelle Baulückenzählung in 
Steinbach ergab eine Anzahl von neun 

Baulücken in Bebauungsplangebieten 
im Sinne des § 30 BauGB und keiner 
Baulücke im Sinne der §§ 13, 13a und 
34 Abs. 4 BauGB. Der Bebauungsplan 
entspricht dem gültigen Flächennut-
zungsplan der Stadt Ottweiler, da in 
diesem eine Wohnbaufläche mit der 
Tiefe von ca. 60 m entlang der Ru-
ckertstraße dargestellt ist.

Das Planvorhaben steht somit nicht im 
Widerspruch zu den landesplanerisch 
vorgegebenen Festlegungen des LEP 
Siedlung. 

Luftbild des Geltungsbereiches; o. M.; Quelle: Stadt Ottweiler

Ausschnitt Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt Umwelt; Quelle: MUEV
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Landesentwicklungsplan (LEP), 
Teilabschnitt Umwelt

Im Landesentwicklungsplan, Teilab-
schnitt Umwelt vom 13.7.2004 wer-
den für das Plangebiet keine Festle-
gungen getroffen.

Das Planvorhaben steht demnach 
nicht im Widerspruch zu den landes-
planerisch vorgegebenen Festlegun-
gen des LEP Umwelt.

Landschaftsprogramm

Nach dem aktuellen Landschaftspro-
gramm des Saarlandes (Juni 2009) 
zählt das Plangebiet zum „Landwirt-
schaftlichen Schwerpunktraum der 
nördlichen und mittleren Saarlandes“. 
Das Landschaftsprogramm gibt für 
den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes keine Entwicklungsziele vor 
und trifft auch keinerlei Funktionszu-
weisungen.

Die vorgesehene Planung widerspricht 
insgesamt nicht den raumordnerisch 
und landesplanerisch vorgegebenen 
Entwicklungszielen und Grundsätzen.

Übergeordnete natur-
schutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung

Es liegen keine Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung im Einflussbe-
reich des Planvorhabens. Erhebliche 
Beeinträchtigungen können ausge-
schlossen werden.

Sonstige Schutzgebiete

Es sind innerhalb des Geltungsberei-
ches oder der näheren Umgebung kei-
ne  Natur- oder Landschaftsschutzge-
biete, Wasserschutzgebiete, festge-
setzte Überschwemmungsgebiete, 
Geschützte Landschaftsbestandteile, 
Naturdenkmäler, Naturparks, Natio-
nalparks oder Biosphärenreservate 
ausgewiesen. Das geplante Vorhaben 

liegt auch nicht innerhalb eines nach 
§ 6 Abs. 1 des Saarländischen Natur-
schutzgesetzes geschützten unzer-
schnittenen Raumes.

Innerhalb oder in der Umgebung des 
Geltungsbereiches befinden sich keine 
in der Denkmalliste nach § 6 des Saar-
ländischen Denkmalschutzgesetzes 
verzeichnete Denkmäler oder in amt-
lichen Karten verzeichnete Gebiete, 
die von der Landesdenkmalbehörde 
als archäologisch bedeutende Land-
schaften eingestuft worden sind.

Allgemeiner Schutz wild leben-
der Tiere und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben Gehölz- 
und Baumbestände betroffen sind, 
muss der nach § 39 BNatSchG fest-
gelegte allgemeine Schutz wild leben-
der Pflanzen und Tiere beachtet wer-
den. Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG ist es verboten, „Bäume, 
die außerhalb des Waldes, von Kurz-
umtriebsplantagen oder gärtnerisch 
genutzten Grundflächen stehen, He-
cken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 
1. März bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu set-
zen“.

Besonderer Artenschutz

Gem. §§ 19 und 44 des BNatSchG 
sind bei Planvorhaben streng und be-
sonders geschützte Arten (zu denen 
z. B. alle europäische Vogelarten zäh-
len) in besonderem Maße zu berück-
sichtigen, d.  h. es muss geprüft wer-
den, ob durch das geplante Vorhaben 
besonders geschützte Arten oder na-
türliche Lebensräume im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes erheblich 
gestört oder geschädigt werden kön-
nen bzw. ob ein Verbotstatbestand 
nach § 44 des Bundesnaturschutzge-
setzes vorliegt.

Der Geltungsbereich befindet sich in 
Randlage eines Neubaugebietes von 

Steinbach zwischen bestehender Be-
bauung, nach Südosten grenzen land-
wirtschaftliche Nutzflächen mit Grün- 
und Ackerflächen an.

Bei dem direkten Geltungsbereich 
handelt sich um eine mit Einzelbäu-
men bestandene, als Grünland ge-
nutzte landwirtschaftliche Fläche mit 
mittlerer Nutzungseignung und ho-
hem Ertragspotenzial (Quelle: Agrar
strukturelle Entwicklungsplanung für 
das Saarland). Aufgrund der Straßen-
lage in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu bestehender Bebauung sowie der 
umgebenden landwirtschaftlichen 
Nutzung weist der Geltungsbereich 
aktuell bereits eine deutliche Vorbe-
lastung auf.

Hinweise auf das Vorkommen seltener 
Pflanzen- oder Tierarten, die durch das 
Vorhaben erheblich beeinträchtigt 
werden könnten, liegen nicht vor. Auf-
grund der Biotop- und Habitatausstat-
tung sowie der bestehenden Vorbelas-
tungen, die mit einem hohen Störgrad 
verbundenen sind, sind im Einflussbe-
reich des Planvorhabens insbesondere 
keine artenschutzrechtlich relevanten 
Tier- und Pflanzenarten, vor allem kei-
ne Fortpflanzungsräume streng ge-
schützter Tierarten, zu erwarten. Dies 
bezieht sich auf sämtliche im Saarland 
vorkommende potenziell betroffene 
Tiergruppen des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie (Libellen, Fische, Rundmäu-
ler, Weichtiere, Reptilien, Amphibien, 
Tagfalter, Käfer, Säugertiere, Vögel), 
für die der Planungsraum keine geeig-
neten Lebensräume bietet. Es sind 
auch keine erheblichen Auswirkungen 
auf artenschutzrechtlich relevante Vo-
gelarten zu erwarten: Es sind weder 
Brutstätten von Vogelarten des An-
hangs I der Vogelschutzrichtlinie noch 
Fundnachweise für Rast- und Zugvo-
gelarten im Umfeld des Geltungsbe-
reiches bekannt und aufgrund der 
fehlenden Habitatausstattung auch 
nicht zu erwarten. Dies stimmt mit den 
offiziell zur Verfügung stehenden Geo-
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fachdaten überein, deren Datenmate-
rial für das betroffene Gebiet keine 
Arten aufführt. Es können zwar sonsti-
ge europäische Vogelarten im Gebiet 
vorkommen, die das Gebiet zu Nah-
rungszwecken und die Einzelbäume 
potenziell auch zu Brutzwecken nut-
zen, da es sich jedoch um ein Gebiet 
mit hohem Störgrad handelt, sind nur 
weit verbreitete und störunempfindli-
che Arten zu erwarten, die maximal 
einen lokalen Habitatverlust infolge 
des Planvorhabens erfahren. Aufgrund 
des Vorhandenseins ausreichend gro-
ßer ähnlicher Lebensräume im unmit-
telbaren Umfeld, auf die ausgewichen 
werden kann, führt dies nicht zu er-
heblichen Beeinträchtigungen. Dies 
gilt auf Grundlage der Biotop- und 
Habitatausstattung sowie der be-
stehenden Vorbelastungen auch für 
alle anderen potenziell vorkommen-
den Artgruppen.

Dem Geltungsbereich kommt aktuell 
keine Bedeutung im Artenschutzrecht 
zu. Erhebliche nachteilige Beeinträch-
tigungen von artenschutzrechtlich re-
levanten Arten sind insgesamt nicht 
zu erwarten, so dass kein Verbotstat-
bestand im Sinne des § 44 BNatSchG 
vorliegt und keine genauere arten-
schutzrechtliche Prüfung erforderlich 
ist.

Auch erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf Tier- und Pflanzenarten im 
Sinne des Umweltschadensgesetzes 
sind nicht zu erwarten. Einer Haf-
tungsfreistellung für Schäden an be-
stimmten Arten und natürlichen Le-
bensräumen nach § 19 BNatSchG 
steht nach derzeitigem Kenntnisstand 
daher nichts entgegen.

Informelle Fachplanungen

Flächen des Arten- und Biotop-
schutzprogramms (ABSP) und 
ABSP-Artpool

Innerhalb des Geltungsbereiches und 
in der näheren Umgebung befinden 

sich weder Arten noch Flächen, die in 
dem Datenmaterial des ABSP aufge-
führt sind. 

Biotopkartierung III

Ein Teil des Geltungsbereiches liegt im 
Randbereich von mehreren Wiesen, 
die im Rahmen der Offenlandkartie-
rung III in mehreren Teilflächen unter 
der Kennung BT-6509-09-1211 als 
FFH-Lebensraumtyp 6510 „Magere 

Flachland-Mähwiesen“ erfasst wur-
den.

Der Erhaltungszustand wurde auf-
grund der erheblichen Beeinträchti-
gungen/Störungen, der durchschnittli-
chen bis beschränkten Artenzusam-
mensetzung sowie der mit C einge-
stuften Strukturierung mit C bewertet. 
Im Standarddatenbogen werden als 
Arten häufige und im Saarland weit 

Überlagerung des Rechtsplanes mit dem bestehenden Aufbauplan mit Fluchtlinien „Auf‘m grünen Flur“; 
„Auf der Neuwieshohl“; Quelle: Stadt Ottweiler, bearbeitet durch Kernplan

Ausschnitt Flächennutzungsplan Stadt Ottweiler; Quelle: Stadt Ottweiler
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verbreitete Glatthaferwiesenarten ge-
nannt: Wiesenkerbel, Glatthafer, Ra-
punzel-Glockenblume, Wiesen-Flo-
ckenblume, Großblütiges Wiesenlab-
kraut, Wiesen-Bärenklau, Gewöhnli-
ches Ferkelkraut, Wiesen-Witwenblu-
me, Rauer Löwenzahn, Gewöhnliche 
Margerite, Feld-Hainsimse, Wiesen-
Bocksbart, Gewöhnlicher Kleiner Klee 
und Zaunwicke.

Aufgrund der geringen innerhalb des 
Geltungsbereiches liegenden Flächen-
größe, der unterdurchschnittlichen 
Ausprägung des FFH-Lebensraumtyps, 
der Randlage des betroffenen Gebie-
tes mit den bestehenden Beeinträchti-
gungen und Störungen, der weiten 
räumlichen Verbreitung von Wiesen 
dieser Artenzusammensetzung (in 
großem Umfang auch im unmittelba-
ren Umfeld des Plangebietes) sowie 
des Fehlens von ökologisch besonders 
bedeutsamen Arten oder Arten der 
Roten Liste ist eine Inanspruchnahme 
ökologisch vertretbar. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Naturhaushal-
tes oder der potenziell bestehenden 
Kohärenzfunktion wird nicht prognos-
tiziert.

Der vorliegende Bebauungsplan setzt 
im Vergleich zum bisher für den Be-
reich rechtskräftigen Aufbauplan mit 
Fluchtlinien „Aufm grünen Flur“ „Auf 
der Neuwieshohl“ die Erhaltung von 
ca. 5500 qm des Lebensraumtyps fest. 
Der Eingriff wurde durch die Positio-
nierung des Baufensters entlang der 
Ruckerststraße minimiert, zusätzliche 
gebietsinterne Erschließungen, wie im 
Aufbauplan mit Fluchtlinien „Aufm 
grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“ 
enthalten, sind nicht erforderlich.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan

Im aktuell rechtskräftigen Flächennut-
zungsplan der Stadt Ottweiler wird 
der nordwestliche Teilbereich, welcher 
als Allgemeines Wohngebiet festge-

setzt wird, als Wohnbaufläche darge-
stellt. Entsprechend kann der Bebau-
ungsplan „Auf‘m grünen Flur - Ru-
ckertstraße“ als aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt werden.

Aufbauplan mit Fluchtlinien

Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Auf‘m grünen Flur - Ruckert
straße“ überlagert den rechtskräfti-
gen Aufbauplan mit Fluchtlinien 
„Auf‘m grünen Flur“; „Auf der Neu-
wieshohl“ aus dem Jahr 1958, in dem 
für den vorliegenden Planungsbereich 
ebenfalls eine Wohnnutzung vorgese-
hen war.

Mit Inkrafttreten ersetzt der Bebau-
ungsplan „Auf‘m grünen Flur - 
Ruckertstraße“ innerhalb seines Gel-
tungsbereiches den Aufbauplan.

Erforderlichkeit von neuem 
Planungsrecht

Bisher liegt die Fläche innerhalb des 
oben erwähnten rechtskräftigen Auf-
bauplanes mit Fluchtlinien „Auf‘m 
grünen Flur“; „Auf der Neuwieshohl“. 
Die derzeitigen Eigentümer möchten 
die in diesem Aufbauplan an der Ru-
ckertstraße festgesetzten Baufenster 
zu einem einzigen Baufenster zusam-
menfassen, um eine höhere Flexibilität 
bei der Bebauung der Grundstücke zu 
erzielen. Zudem entfällt die ehemals 
vorgesehene Erschließung samt Be-
bauung im südlichen Teil der Fläche.

Diese Umstände erfordern eine An-
passung des Planungsrechts innerhalb 
des neuen Geltungsbereiches. Dazu 
wird ein Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a i.V.m. § 13 BauGB aufge-
stellt.

Die Voraussetzungen hierfür sind - wie 
im Folgenden dargelegt - erfüllt: Bei 
der Planung handelt es sich um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung, 
eine Nachverdichtung. Auch wird der 

maßgebende Schwellenwert nicht 
überschritten. Weitere Voraussetzung 
der Anwendung des § 13a BauGB ist, 
dass keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und 1 a BauGB genannten Umweltbe-
lange vorliegen. Dies trifft für den vor-
liegenden Bebauungsplan zu.

Gesetzliche Grundlagen

Der Bebauungsplan wurde unter Be-
achtung der aktuellen relevanten Bau- 
und Umweltgesetzgebung aufgestellt. 
Die verwendeten gesetzlichen Grund-
lagen sind der entsprechenden Rubrik 
im Textteil der Planzeichnung zu ent-
nehmen.

Verfahrensvermerke

Einen Überblick über das Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
zeigt die Planzeichnung zum Bebau-
ungsplan unter der Rubrik “Verfah-
rensvermerke”.

Planungsalternativen

Aufgrund der Änderung bzw. Zurück-
nahme von bestehendem Baurecht 
stehen keine Planungsalternativen zur 
Verfügung.
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Festsetzungen
Für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes gelten die folgenden Fest-
setzungen:

Art der baulichen Nutzung: 
Allgemeines Wohngebiet

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 
4 BauNVO

Festsetzung

Zulässig sind:

1.	 Wohngebäude

2.	 die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden sowie nicht stö-
rende Handwerksbetriebe

3.	 Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind:

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1.	 Betriebe des Beherbergungsge-
werbes

2.	 sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe

3.	 Anlagen für Verwaltungen

Nicht zulässig sind:

gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. 
§ 1 Abs. 9 BauNVO

1.	 Gartenbaubetriebe

2.	 Tankstellen

gem. §  1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. §  1 
Abs. 9 BauNVO

3.	 Schank- und Speisewirtschaften

Begründung

Das festgesetzte allgemeine Wohnge-
biet entspricht der Nutzung in der nä-
heren Umgebung.

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein 
Baugebiet, dessen Zweckbestimmung 
vorwiegend im Wohnen liegt. Im 

Unterschied zum reinen Wohngebiet 
sind jedoch auch ergänzende öffentli-
che und private Einrichtungen sowie 
der Versorgung des Gebietes dienen-
de Nutzungen allgemein zulässig, die 
die Wohnruhe nicht wesentlich stören.

Ausnahmsweise können Nutzungsar-
ten zugelassen werden, die den Ge-
bietscharakter nicht gefährden und 
keine negativen Auswirkungen auf die 
vorwiegende Zweckbestimmung, 
nämlich das Wohnen, haben.

Um den Gebietscharakter des Wohn-
gebiets nicht zu gefährden und um 
potenzielle Belästigungen von vorn-
herein auszuschließen, sind bestimm-
te Modifikationen notwendig. Auf-
grund des potenziell höheren Störgra-
des sind Gartenbaubetriebe, Tankstel-
len sowie Schank- und Speisewirt-
schaften nicht zulässig.

MaSS der baulichen Nut-
zung

Grundflächenzahl

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 
19 BauNVO

Festsetzung

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 
0,4 für das gesamte Allgemeine 
Wohngebiet festgesetzt. Bei der Er-
mittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1.	 Garagen und Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten,

2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14,

3.	 bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unter-
baut wird,

mitzurechnen.

Die zulässige Grundfläche darf durch 
die Grundflächen der genannten An-
lagen um bis zu 50  % überschritten 
werden, höchstens jedoch bis zu einer 

 GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

teil a: planzeichnung

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze und 
Verordnungen in den jeweils gültigen Fassungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

•	 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekannt-
machung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBI. I 
S. 133), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 22.04.1993 (BGBI I S. 466).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichen-
verordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509).

•	 Saarländische Landesbauordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 16. Juni 2010 
(Amtsbl. I S. 1312).

•	 Der § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27.06.1997 (Amtsblatt des Saarlandes S. 682) zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 11. Februar 
2009 (Amtsbl. S. 1215).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 
2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 17. Juni 2009 (Amtsbl. S. 1374).
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HINWEISE

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB durchgeführt. Die Vorschriften des § 13 BauGB fi nden entsprechend Anwendung. Damit wird auf die Erstellung 
eines Umweltberichtes verzichtet, ebenso auf die Durchführung einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung.

•	 Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Ottweiler entwickelt.
•	 Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den Aufbauplan mit Fluchtlinien „Auf´m grünen Flur“; „Auf der Neuwieshohl“. 

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

  
 GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

  (§9 ABS. 7 BAUGB)

  

 ALLGEMEINES WOHNGEBIET
  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

    

      
 BAUGRENZE

  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 BAUNVO)

       

STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
  (§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

            ii ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE, HÖCHSTGRENZEN
  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 16 BAUNVO)

       grz 0,4 GRUNDFLÄCHENZAHL
  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

          o OFFENE BAUWEISE
  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 BAUNVO)

   FLÄCHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
  (§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

•	 Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat am 
__.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“mit paralle-
ler Aufhebung des Aufbauplanes mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“ be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen Flur-
stücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnun-
gen mit dem Liegen schaftskataster übereinstimmen.

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) im beschleunigten 
Verfahren durchgeführt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 
BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt.

•	 Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat den Entwurf 
gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes „Auf´m grünen Flur - Ruckert straße“ 
mit paralleler Aufhebung des Aufbauplanes mit 
Fluchtlinien „Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neu-
wieshohl“ beschlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB). 

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Anregungen wäh rend der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom __.__.____ von 
der Auslegung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB). Ihnen 
wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellung-
nahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Bürger Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB). 

•	 Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan „Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“ mit par-
alleler Aufhebung des Aufbauplanes mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“ als 
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

•	 Der Bebauungsplan „Auf´m grünen Flur - Ruckert-
straße“ mit paralleler Aufhebung des Aufbauplanes 
mit Fluchtlinien „Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neu-
wieshohl“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Ottweiler, den __.__.____   Der  Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ orts-
üblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In 
dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der 
Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die Gel-
tendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie 
auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB, ferner auf 
Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprü-
che gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Auf´m grünen Flur - Ruckertstraße“ mit par-
alleler Aufhebung des Aufbauplanes mit Fluchtlinien 
„Auf´m grünen Flur“ „Auf der Neuwieshohl“, be-
stehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 
3 BauGB).

 Ottweiler, den __.__.____   Der  Bürgermeister

teil B: teXtteil
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

1. art der Baulichen nutzung
ALLGEMEINES WOHNGEBIET

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 4 
BAUNVO

1.1 Zulässig sind:

2. mass der Baulichen nutzung

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. 

§ 19 BAUNVO

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. 

§ 20 BAUNVO

3. Bauweise
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. 

§ 22 BAUNVO

4. üBerBauBare und nicht 
üBerBauBare grundstücksflächen

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

5. flächen für neBenanlagen
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

6. strassenVerkehrsfläche
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

7. aBwasser/entwässerung
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB 

8. flächen zum schutz, zur pflege und 
zur entwicklung VOn BOden, natur 
und landschaft

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

9. grenze des räumlichen 
geltungsBereichs

siehe Plan,

1. Wohngebäude
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind:
gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3. Anlagen für Verwaltungen

Nicht zulässig sind:
gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 
BauNVO

1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen

gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO

3. Schank- und Speisewirtschaften

siehe Plan,
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,4 für das ge-
samte Allgemeine Wohngebiet festgesetzt. Bei der Er-
mittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen 
der genannten Anlagen um bis zu 50 % überschritten 
werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,6; weitere Überschreitungen in geringfügi-
gem Ausmaß können zugelassen werden.

siehe Plan,
Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird auf 
zwei Vollgeschosse begrenzt.

siehe Plan,
Innerhalb des Geltungsbereiches wird eine offene Bau-
weise im Sinne von § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

siehe Plan,
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen werden mittels 
Baugrenzen festgesetzt. Innerhalb der Baugrenzen sind 
alle baulichen Anlagen und Nebenanlagen zulässig. 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen zulässig.

siehe Plan, 
Nebenanlagen, wie z.B. Stellplätze und Garagen, sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen 
zulässig. Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze zu errich-
ten. Zwischen öffentlicher Verkehrsfl äche und Garage 
ist ein Stauraum von mindestens 5 m einzuhalten; diese 
Fläche kann als Stellplatz genutzt werden.

Der im Geltungsbereich gelegene Teil der Ruckertstraße 
wird entsprechend seiner Nutzung als Straßenverkehrs-
fl äche festgesetzt.

Schmutzwasser wird in den vorhandenen Mischwasser-
kanal abgeleitet. Je Grundstück ist eine Zisterne mit mi-
nimal 6 m3 zur Regenwassernutzung zu errichten.

Siehe Plan, 
die Flachland-Mähwiesen sowie der Gehölzbestand im 
südöstlichen Teil des Geltungsbereiches sind zu erhal-
ten und zu pflegen.

Siehe Plan.

ÜBERLAGERUNG BEBAUUNGSPLAN UND AUFBAUPLAN MIT FLUCHTLINIEN 
„AUF´M GRÜNEN FLUR“; „AUF DER NEUWIESHOHL“

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB durchgeführt. Die Vorschriften des § 13 BauGB fi nden entsprechend Anwen-
dung. Damit wird auf die Erstellung eines Umweltberichtes verzichtet, ebenso auf die Durchführung einer Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung.

•	 Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Ottweiler entwickelt.

•	 Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den Aufbauplan mit Fluchtlinien „Auf‘m grünen Flur“; 
„Auf der Neuwieshohl“.

•	 Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDschG wird hingewiesen.
•	 Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da nicht alle Kampfhandlungen 

in Form von Luftbildern über den gesamten Zeitraum des II. Weltkrieges dokumentiert sind. Hierzu zählen z.B. auch 
vergrabene Kampfmittel.

HINWEISE

Ausschnitt des Rechtsplanes, o. M.; Quelle: Kernplan
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Grundflächenzahl von 0,6; weitere 
Überschreitungen in geringfügigem 
Ausmaß können zugelassen werden.

Begründung

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 
1 BauNVO ist eine Verhältniszahl, die 
angibt, wie viel Quadratmeter über-
baute Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche zulässig ist. Die zu-
lässige Grundfläche ist der Anteil des 
Baugrundstücks, der von baulichen 
Anlagen überdeckt werden darf und 
dient sogleich der Einhaltung der Min-
destfreiflächen auf den Baugrundflä-
chen.

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 
entspricht gemäß § 17 BauNVO der 
Bemessungsobergrenze für die bauli-
che Nutzung in Allgemeinen Wohnge-
bieten. Der Grad der hierdurch entste-
henden Grundstücksbebauung ist an 
die Umgebung angepasst, sodass eine 
optimale Auslastung des Grundstücks 
für zeitgemäße Wohnansprüche ge-
währleistet wird.

Zahl der Vollgeschosse

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 
20 BauNVO

Festsetzung

Die maximal zulässige Zahl der Voll-
geschosse wird auf zwei Vollgeschos-
se begrenzt.

Begründung

Gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als 
Vollgeschosse die Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind oder auf ihre Zahl ange-
rechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der 
Vollgeschosse wird das Ziel verfolgt, 
die Errichtung überdimensionierter 
Baukörper zu verhindern.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert 
sich an der vorhandenen Umgebungs-
bebauung. Das neu zu errichtende Ge-
bäude fügt sich somit gut in die um-
gebende Bebauung, welche durch 
zweigeschossige Bauten geprägt ist, 
ein.

Damit wird eine Einheitlichkeit von 
Bestand und geplanter Nutzung in der 
dritten Dimension gewährleistet.

Bauweise

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 
22 BauNVO

Festsetzung

Innerhalb des Geltungsbereiches wird 
eine offene Bauweise im Sinne von 
§ 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

Begründung

Die Bauweise legt fest, in welcher Art 
und Weise die Gebäude auf den 
Grundstücken in Bezug auf die seitli-
chen Nachbargrenzen auf den Bau-
grundstücken angeordnet werden. In 
der offenen Bauweise sind die Gebäu-
de gemäß der LBO mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten.

Die Festsetzung der offenen Bauweise 
entspricht im Wesentlichen der Bau-
struktur der angrenzenden Bereiche 
und gewährleistet damit die Anpas-
sung des Planungsgebietes an die Be-
bauung in der Umgebung.

Überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücks-
flächen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 23 BauNVO

Festsetzung

Die überbaubaren Grundstücksflä-
chen werden mittels Baugrenzen fest-
gesetzt. Innerhalb der Baugrenzen 
sind alle baulichen Anlagen und 

Nebenanlagen zulässig. Außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflä-
chen sind untergeordnete Nebenanla-
gen zulässig.

Begründung

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen 
werden die bebaubaren Bereiche des 
Grundstücks definiert und damit die 
Verteilung der baulichen Anlagen auf 
dem Grundstück geregelt. Die Bau-
grenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
umschreibt die überbaubare Fläche, 
wobei die Baugrenze durch das Ge-
bäude nicht bzw. allenfalls in gering-
fügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Abmessungen des durch Baugren-
zen beschriebenen Baufensters wurde 
so gewählt, dass den Bauherren für 
die spätere Realisierung ausreichend 
Spielraum verbleibt, gleichzeitig aber 
eine umweltgerechte, sparsame und 
wirtschaftliche Grundstücksausnut-
zung erreicht wird. Die Abgrenzung 
der überbaubaren Grundstücksflächen 
schränkt die Bebaubarkeit bestimmter 
Grundstücksteilbereiche ein. Dadurch 
werden die natürlichen Bodenfunktio-
nen durch eine maßvolle Flächeninan-
spruchnahme geschützt und Ruhezo-
nen in Form zusammenhängender 
Freibereiche geschaffen.

Flächen für Nebenanlagen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Festsetzung

Nebenanlagen, wie z.  B. Stellplätze 
und Garagen, sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig. Pro Wohneinheit sind 1,5 Stell-
plätze zu errichten. Zwischen öffentli-
cher Verkehrsfläche und Garage ist ein 
Stauraum von mindestens 5 m einzu-
halten; diese Fläche kann als Stellplatz 
genutzt werden.
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Begründung

Die Festsetzung der Zulässigkeit von 
Stellplätzen dient in erster Linie der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs. 
Durch die Schaffung von Garagen und 
Stellplätzen auf dem Grundstück wird 
der ruhende Verkehr auf der Erschlie-
ßungsstraße („Ruckertstraße“) entlas-
tet.

StraSSenverkehrsfläche

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Der im Geltungsbereich gelegene Teil 
der Ruckertstraße wird entsprechend 
seiner Nutzung als Straßenverkehrs-
fläche festgesetzt.

Begründung

Die getroffene Festsetzung stellt die 
bauplanungsrechtlich erforderliche Er-
schließung sicher.

Abwasser/ Entwässerung

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Festsetzung

Schmutzwasser wird in den vorhan-
denen Mischwasserkanal abgeleitet. 
Niederschlagswasser ist auf den 
Grundstücken großflächig zu versi-
ckern, zurückzuhalten, überschüssi-
ges Wasser ist gedrosselt abzuge-
ben.

Begründung

Die Umgebung des Plangebietes wird 
im Mischsystem entwässert. Das im 
überplanten Gebiet anfallende 
Schmutzwasser kann somit in den be-
stehenden Mischwasserkanal einge-
leitet werden. Anfallendes Nieder-
schlagswasser soll zunächst genutzt 
und zurückgehalten werden, über-
schüssiges Regenwasser wird, sofern 
es die Wassermenge erforderlich 

macht, in den Mischwasserkanal ein-
geleitet.

Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Land-
schaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Festsetzung

Die Flachland-Mähwiesen sowie der 
Gehölzbestand im südöstlichen Teil 
des Geltungsbereiches sind zu erhal-
ten und zu pflegen.

Begründung

Im südlichen Bereich des Grundstücks 
wird keine Bebauung realisiert. Somit 
können die dort bestehenden Wiesen 
und Gehölze erhalten werden. Eine 
Fortsetzung der Pflegemaßnahmen 
gewährleistet den weiteren Fortbe-
stand dieser Flächen.

Räumlicher Geltungsbereich

Gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Die genauen Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereiches sind der Planzeich-
nung zu entnehmen.

Hinweise

•	 Das Verfahren wird gem. § 13a 
BauGB durchgeführt. Die Vor-
schriften des § 13 BauGB finden 
entsprechend Anwendung. Damit 
wird auf die Erstellung eines Um-
weltberichtes verzichtet, ebenso 
auf die Durchführung einer Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung.

•	 Der Bebauungsplan wird aus dem 
Flächennutzungsplan der Stadt 
Ottweiler entwickelt.

•	 Der Bebauungsplan ersetzt inner-
halb seines Geltungsbereiches 
den Aufbauplan mit Fluchtlinien 

„Auf‘m grünen Flur“; „Auf der 
Neuwieshohl“.

•	 Auf die Anzeigepflicht und das 
befristete Veränderungsverbot 
bei Bodenfunden gem. § 12 
SDschG wird hingewiesen.

•	 Das Vorhandensein von Kampf-
mitteln kann nicht gänzlich aus-
geschlossen werden, da nicht alle 
Kampfhandlungen in Form von 
Luftbildern über den gesamten 
Zeitraum des II. Weltkrieges do-
kumentiert sind. Hierzu zählen 
z.B. auch vergrabene Kampfmit-
tel.

Abwägung der  
Auswirkungen des 
Bebauungsplanes
Für jede städtebauliche Planung ist 
das Abwägungsgebot gemäß  
§ 1 Abs. 7 BauGB von besonderer Be-
deutung. Danach muss die Stadt Ott-
weiler als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander ge-
recht abwägen. Die Abwägung ist die 
eigentliche Planungsentscheidung. 
Hier setzt die Kommune ihr städtebau-
liches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung be-
stimmter Interessen und die Zurück-
stellung der dieser Lösung entgegen-
stehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung im-
pliziert eine mehrstufige Vorgehens-
weise, die aus den folgenden vier 
Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmate-
rials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belan-
ge

•	 Abwägungsergebnis
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Auswirkungen der Planung 
auf die städtebauliche Ord-
nung und Entwicklung so-
wie die natürlichen Lebens-
grundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ord-
nung und Entwicklung bzw. der natür-
lichen Lebensgrundlagen (im Sinne 
des § 1 Abs. 6 BauGB) sind insbeson-
dere folgende möglichen Auswirkun-
gen beachtet und in die Abwägung 
eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert 
die wesentlichen Grundbereiche 
menschlichen Daseins. Er enthält die 
aus den allgemeinen Planungsgrund-
sätzen entwickelte Forderung für Bau-
leitpläne, dass die Bevölkerung bei der 
Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und 
Arbeitsfeld so entwickelt werden soll, 
dass Beeinträchtigungen vom Plange-
biet auf die Umgebung und von der 
Umgebung auf das Plangebiet vermie-
den werden. Dies kann erreicht wer-
den, indem unvereinbare Nutzungen 
voneinander getrennt werden.

Das Planungsgebiet ist von Wohnbe-
bauung und Nutzgärten umgeben. 
Die Realisierung des Vorhabens beein-
trächtigt die umliegenden Nutzungen 
nicht.

Auswirkungen von außerhalb auf das 
Planungsgebiet selbst sind nicht zu er-
warten.

Außerdem schließen die städtebauli-
chen Festsetzungen innerhalb des Pla-
nungsgebietes jede Form der Nutzung 
aus, die innergebietlich oder im direk-

ten Umfeld zu Störungen und damit 
zu Beeinträchtigungen der Wohnruhe 
führen können.

Auswirkungen auf die Belange 
der Wohnbedürfnisse der Bevöl-
kerung, die Schaffung und Erhal-
tung sozial stabiler Bewohner-
strukturen, die Eigentumsbil-
dung weiter Kreise der Bevölke-
rung und die Anforderungen 
kostensparenden Bauens sowie 
die Bevölkerungsentwicklung

Eine der wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Stadt ist die Schaffung 
der Voraussetzungen zur Versorgung 
der Bevölkerung mit Grundstücken für 
den Wohnungsbau. Das Angebot soll-
te dabei vielfältig sein und den unter-
schiedlichen Wünschen und Bedürf-
nissen aller Bevölkerungskreise Rech-
nung tragen.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Das geplante Vorhaben hat aufgrund 
seiner Kleinräumigkeit keine negati-
ven Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild. Entgegen der ur-
sprünglich vorgesehenen Planung er-
folgt sogar eine deutliche Reduzierung 
der Wohneinheiten.

Infolge der getroffenen Festsetzungen 
wird sich das Vorhaben der Umge-
bung entsprechend in das Ortsbild 
einfügen.

Auswirkungen auf die Belange 
des Umweltschutzes, einschließ-
lich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Durch die Umsetzung des Bebauungs-
planes werden zwar neue Flächen ver-
siegelt, allerdings in einem sehr gerin-
gerem Umfang als im ursprünglichen 
Aufbauplan mit Fluchtlinien „Auf‘m 
grünen Flur“; „Auf der Neuwieshohl“ 
vorgesehen war.

Es werden keine Gebiete mit gemein-
schaftlicher Bedeutung, Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiete, festgesetz-
te Überschwemmungsgebiete, ge-
schützte Landschaftsbestandteile, Na-
turdenkmäler, Naturparks, National-
parks oder Biosphärenreservate be-
einträchtigt. 

Die Naturgüter Relief, Boden, Grund-
wasser und Wasser, Geländeklima so-
wie die Erholungsfunktion und das 
Landschaftsbild des betroffenen Ge-
bietes werden durch die geplante 
Maßnahme nicht erheblich beein-
trächtigt.

Auch für das Schutzgut Mensch sowie 
Kultur- und Sachgüter sind keine er-
heblichen Auswirkungen zu erwarten.

Das geplante Vorhaben hat insgesamt 
gesehen keine erheblichen negativen, 
nicht ausgleichbaren Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushaltes zur Folge.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gel-
ten Eingriffe, „die auf Grund der Auf-
stellung des Bebauungsplans zu er-
warten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 S. 5 vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig.“

Die ökologisch wertvollen Flachland-
Mähwiesen sowie der Gehölzbestand 
im südöstlichen Teil des Geltungsbe-
reiches werden erhalten und gepflegt. 
Hierdurch wird ein wertvoller Beitrag 
zum Erhalt und zur Entwicklung der 
ökologisch wertvollen Flächen geleis-
tet.

Der vorliegende Bebauungsplan setzt 
im Vergleich zum bisher für den Be-
reich rechtskräftigen Aufbauplan mit 
Fluchtlinien „Aufm grünen Flur“ „Auf 
der Neuwieshohl“ die Erhaltung von 
ca. 5500 qm des FFH-Lebensraumtyps 
fest. Der Eingriff wurde durch die Posi-
tionierung des Baufensters entlang 
der Ruckerststraße minimiert, zusätz-
liche gebietsinterne Erschließungen, 
wie im Aufbauplan mit Fluchtlinien 
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„Aufm grünen Flur“ „Auf der Neu-
wieshohl“ enthalten, sind nicht erfor-
derlich.

Auswirkungen auf die  
Versorgung, insbesondere mit 
Energie und Wasser

Da in unmittelbarer Nähe durch das 
vorhandene Wohngebiet ausreichen-
de Kapazitäten vorhanden sind, sind 
keine Auswirkungen auf Belange der 
Versorgung zu erwarten.

Auswirkungen auf die Abwasser-
entsorgung

Die Abwasserentsorgung ist durch 
den bestehenden Mischwasserkanal 
gewährleistet.

Auswirkungen auf den Verkehr

Die verkehrliche Erschließung des 
Standortes erfolgt über die teilweise 
im Geltungsbereich gelegene Ru-
ckertstraße. Somit ist die verkehrliche 
Erschließung gesichert. Da innerhalb 
des Baufensters nur wenige Wohnein-
heiten realisiert werden können, hat 
das Vorhaben keine negativen Auswir-
kungen auf das Verkehrsaufkommen.

Auswirkungen auf die Belange 
Privater

Da der Aufbauplan mit Fluchtlinien  
bereits 1958 aufgestellt wurde, kann 
davon ausgegangen werden, dass ge-
nügend Zeit für die Realisierung et-
waiger Vorhaben im nun überplanten 
Teilbereich zur Verfügung stand.

Sollte sich ein Eigentümer in seiner 
Planung beeinträchtigt fühlen, besteht 
kein Anspruch auf Entschädigung, da 
die Frist von sieben Jahren ab Zuläs-
sigkeit deutlich überschritten ist. Zu-
dem wird in dem der Ruckertstraße 
zugewandten Teilbereich neues Pla-
nungsrecht geschaffen, so dass die 
Nutzbarkeit der Grundstücke nur in 
bestimmten Bereichen geändert wird 

und für alle Eigentümer Baurecht ge-
schaffen wird.

Auswirkungen  
auf alle sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen analog § 1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigenden Belan-
ge werden nach jetzigem Kenntnis-

stand durch die Planung nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch veran-
kerten Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 
BauGB) wurden die bei der Abwägung 
zu berücksichtigenden öffentlichen 
und privaten Belange, wie sie im Rah-
men der Ermittlung der Auswirkungen 
erfasst wurden, gegeneinander und 
untereinander gerecht abgewägt und 
entsprechend ihrer Bedeutung in die 
Abwägung zum Bebauungsplan ein-
gestellt.

Folgende Argumente sprechen für 
eine Entwicklung im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes und sind damit 
wesentliche Grundlage bei der Ent-
scheidungsfindung im Rahmen des 
Abwägungsvorgangs:

Geringer Erschließungsaufwand

Der Erschließungsaufwand für das ge-
plante Vorhaben kann als gering ein-
gestuft werden. Das Gebiet ist bereits 
voll erschlossen. Alle für das geplante 
Wohngebäude erforderlichen Versor-
gungseinrichtungen (Strom, Wasser, 
Abwasser) können an die vorhande-
nen Netze angeschlossen werden.

Reduzierung von Wohneinheiten

Der Bebauungsplan „Auf‘m grünen 
Flur - Ruckertstraße“ ersetzt innerhalb 
seines Geltungsbereiches den alten 
Aufbauplan mit Fluchtlinien, der eine 
vollständige Bebauung des Gebietes 
vorsah. Durch die vorliegende Planung 

kommt es zu einer erheblichen Redu-
zierung der Wohneinheiten, räumlich 
betrachte erfolgt lediglich eine Lü-
ckenschließung zwischen den Be-
standsgebäuden an der Ruckertstraße 
im Nordosten und Südwesten. Somit 
wird das Vorhaben dem Grundsatz der 
Nachhaltigkeit im Sinne eines scho-
nenden Umgangs mit Grund und Bo-
den bzw. einer möglichst geringen 
Flächenversiegelung gerecht.

Darstellung des Flächennut-
zungsplans

Das Plangebiet wird im Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche darge-
stellt. Somit gilt der Bebauungsplan 
als aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. Die Darstellungen im Flächen-
nutzungsplan wurden in Beteiligung 
mit der überörtlichen Planung und 
Fachplanung erarbeitet.

Geringe Belastung von Natur 
und Umwelt

Durch die Realisierung des Vorhabens 
kommt es zu keinen erheblich negati-
ven und nicht ausgleichbaren Eingrif-
fen in Natur und Landschaft.

Die ökologisch wertvollen Flach-
land-Mähwiesen sowie der Gehölz-
bestand im südöstlichen Teil des 
Geltungsbereiches werden erhalten. 
Der ursprüngliche Aufbauplan mit 
Fluchtlinien sah eine vollständige Be-
bauung des Gebietes vor. Somit wird 
aus planungsrechtlicher Sicht eine 
Verbesserung der ökologischen Situa-
tion erreicht.


